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Text 

§ 66. (1) In dem Antrag ist die Rechtssache bestimmt zu bezeichnen, für die die Verfahrenshilfe 
begehrt wird. Zugleich sind ein nicht mehr als vier Wochen altes Bekenntnis der Partei (ihres gesetzlichen 
Vertreters) über die Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse der Partei 
(Vermögensbekenntnis) und, soweit zumutbar, entsprechende Belege beizubringen; in dem 
Vermögensbekenntnis sind besonders auch die Belastungen anzugeben, weiter die Unterhaltspflichten 
und deren Ausmaß, sowie ob eine andere Person für die Partei unterhaltspflichtig ist. Für das 
Vermögensbekenntnis ist ein vom Bundesminister für Justiz aufzulegendes und im Amtsblatt der 
österreichischen Justizverwaltung kundzumachendes Formblatt zu verwenden. Ist dem Antrag kein 
solches Vermögensbekenntnis angeschlossen, so ist nach den §§ 84 und 85 vorzugehen, wobei jedoch in 
allen Fällen nach § 85 Abs. 2 eine Frist zu setzen ist; gleichzeitig ist der Partei das Formblatt zuzustellen. 

(2) Über den Antrag ist auf der Grundlage des Vermögensbekenntnisses zu entscheiden. Hat das 
Gericht gegen dessen Richtigkeit oder Vollständigkeit Bedenken, so hat es das Vermögensbekenntnis zu 
überprüfen. Hierbei kann es auch die Partei unter Setzung einer angemessenen Frist zur Ergänzung des 
Vermögensbekenntnisses und, soweit zumutbar, zur Beibringung weiterer Belege auffordern. Der § 381 
ist sinngemäß anzuwenden. 


